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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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113 Satzung über die abweichende Herstellung der Er-
schließungsanlage Weidengasse von Pflasterhofweg 
bis Weidengasse 46 einschließlich in Köln-Weiß vom 
09. Mai 2018

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 19.12.2017 
auf Grund des § 132 Ziffer 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I  
S. 2414) in Verbindung mit den §§ 7 und 77 Absatz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/
SGV NRW 2023) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung gel-
tenden Fassung – diese Satzung beschlossen:

§ 1

Die Erschließungsanlage Weidengasse von Pflasterhofweg bis 
Weidengasse 46 einschließlich in Köln-Weiß ist abweichend 
von § 9 Absatz 1 Buchstabe a) der Satzung der Stadt Köln 
über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages – Erschlie-
ßungsbeitragssatzung – vom 29. Juni 2001 (ABl. Stadt Köln 
2001, S. 289) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fas-
sung – ohne die Bildung selbstständiger Straßenlandparzellen 
endgültig hergestellt.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 
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	 oder 

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 09.05.2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 In Vertretung 
	 Stephan Keller
	 Stadtdirektor

114 Satzung über die abweichende Herstellung der Er- 
schließungsanlage Vorgebirgstraße von Zollstock-
gürtel/Raderthalgürtel bis Höninger Platz in Köln-
Zollstock vom 09. Mai 2018

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 19.12.2017 
auf Grund des § 132 Ziffer 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I  
S. 2414) in Verbindung mit den §§ 7 und 77 Absatz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/
SGV NRW 2023) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung gel-
tenden Fassung – diese Satzung beschlossen:

§ 1

Die Erschließungsanlage Vorgebirgstraße von Zollstockgürtel/
Raderthalgürtel bis Höninger Platz in Köln-Zollstock ist abwei-
chend von § 9 Absatz 1 Buchstabe a) der Satzung der Stadt 
Köln über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages – Er-
schließungsbeitragssatzung – vom 29. Juni 2001 (ABl. Stadt 
Köln 2001, S. 289) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung – ohne den vollständigen Grunderwerb des Straßen-
landes endgültig hergestellt.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 09.05.2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 In Vertretung 
	 Stephan Keller
	 Stadtdirektor

115 Bekanntmachung des Umlegungsausschusses der 
Stadt Köln

Gemäß § 71 bzw. § 83 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
22.11.2017, bekannt gemacht am 10. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung wird hiermit ortsüblich 
bekannt gemacht, dass die Beschlüsse des Umlegungsaus-
schusses vom 21.03.2018 zu nachstehenden Umlegungssa-
chen wie folgt unanfechtbar geworden sind:

1.	 U 399a/1 und 9 – Stadt Köln und Albert Nelles – Im Was-
serfeld,

	 betreffend gegenseitige Zuteilung von endvermessenen 
Einwurfgrundstücken am 12.05.2018,

2.	 U 399a/1 und 28 – Stadt Köln und Eheleute Schuster – Im 
Wasserfeld,

	 betreffend gegenseitige Zuteilung von unvermessenen und 
endvermessenen Einwurfgrundstücken am 08.05.2018,

3.	 U 422/1 und 2 – Stadt Köln und Erika Ervens – Richterstra-
ße 4,

	 betreffend Zuteilung eines unvermessenen, städtischen 
Einwurfgrundstücks am 08.05.2018,

4.	 U 422.1 und 3 – Stadt Köln und WE 1 – Britta Buchholz 
und WE 2 – Eheleute Yasmin und Sven Peter – Richter-
straße 2,

	 betreffend Zuteilung eines unvermessenen, städtischen 
Einwurfgrundstücks am 08.05.2018,

5.	 U 429.1 und 3 – Stadt Köln und Salzmann GmbH & Co. 
KG – Schlenderhaner Straße,

	 betreffend Zuteilung eines endvermessenen Einwurf-
grundstücks an die Stadt Köln am 10.05.2018,

6.	 U 430.1 und 3 – Stadt Köln und Emilie Viktoria Schmitz - 
Belvederestraße,

	 betreffend Zuteilung eines unvermessenen, städtischen 
Einwurfgrundstücks am 08.05.2018,

7.	 U 431.1 und 2 – Stadt Köln und Anneliese Arndt – Pastor-
Huthmacher-Straße 14,

	 betreffend gegenseitige Zuteilung von unvermessenen 
Einwurfgrundstücken am 10.05.2018,
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8. U 432.1 und 2 – Stadt Köln und Eheleute Karin und Werner 
Karl Klaus Weisz – Zum Stumpfen Kreuz,

 betreffend Zuteilung eines unvermessenen, städtischen 
Einwurfgrundstücks am 15.05.2018,

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Feststellungen der Unanfechtbarkeit kann inner-
halb von sechs Wochen nach Bekanntmachung Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung gestellt werden.
Der Antrag ist beim Umlegungsausschuss der Stadt Köln, Wil-
ly-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, einzureichen.

Über den Antrag auf gerichtliche Entscheidung entscheidet 
das Landgericht - Kammer für Baulandsachen - in Köln.

Hinweise:
In dem Verfahren vor der Baulandkammer des Landgerichts 
Köln können Anträge nur durch einen in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt gestellt werden.
Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden ei-
nes bestellten Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet 
werden.

Der Antrag kann schriftlich, zur Niederschrift oder in elektro-
nischer Form eingelegt werden. Bei einem Antrag in elektro-
nischer Form ist das elektronische Dokument mit einer quali-
fizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen oder mittels De-Mail mit Absenderbestätigung nach 
§ 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes an die Stadt Köln zu über-
mitteln.

Bei Verwendung der elektronischen Form sind besondere 
technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Interne-
tauftritt der Stadt Köln unter www.stadt-koeln.de im Impres-
sum unter „Rechtliche Hinweise“ unter der Kategorie „ So er-
reichen Sie uns online“, „Rechtsverbindliche formgebundene 
elektronische Kommunikation mit der Stadt“ aufgeführt sind.

Köln, 16.05.2018

Der Geschäftsführer des Umlegungsausschusses
gez. Wilhelms

116 Einziehung eines Teilstückes der Regentenstraße vor 
der Lutherkirche in Köln-Mülheim, Regentenstr. 42

Die Bezirksvertretung Mülheim hat in ihrer Sitzung vom 
22.01.2018 beschlossen, ein Teilstück der Regentenstraße vor 
der Lutherkirche, Regentenstr. 42, Gemarkung Mülheim, Flur 5,  
Teilstück aus Flurstück 1394, in Köln-Mülheim gem. § 7 Abs. 1 
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG) einzuziehen.

Die Einziehung erfolgt aus überwiegenden Gründen des öf-
fentlichen Wohles. Sie wird mit dieser öffentlichen Bekannt-
machung wirksam. 

Ein Plan, auf dem die Lage der eingezogenen Fläche ersicht-
lich ist, kann beim Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, Zimmer 13 C 61,

montags und donnerstags� von 8.00 – 16.00 Uhr,
dienstags� von 8.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs und freitags� von 8.00 – 12.00 Uhr
sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
23662) eingesehen werden.

Die oben genannte Einziehung gilt am Tag nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Einziehung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Köln, in Köln, erho-
ben werden. 

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
Cornelia Müller, Amtsleiterin

117 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Talha Cinar, Im Büngertchen, 50259 
Pulheim

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Erteilung eines Hausverbotes und Anordnung der sofortigen 
Vollziehung, 11.04.2018, 02-7-1/HÜ

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Bürgeramt Porz, Basisdienste, Friedrich-Ebert-
Ufer 64-70, 51143 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 14.05.2018
Im Auftrag
Gez. Hüntemann

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Dimitar Radkov 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

http://www.stadt-koeln.de
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs (Erinnerung), Aktenzeichen 503/54/0362

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis
dahin nicht abgeholt worden ist.  
 
Köln, den 15.05.2018
Im Auftrag  
gez. Bauer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Patryk Wojciechowski

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rückforderungsbescheid wegen Unwirksamkeit des Wohn-
geldbescheides wegen Transferleistungsbezuges, 16.05.2018, 
Aktenzeichen: 315 000 953273

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Wohnungswe-
sen, Wohngeldstelle, Zimmer 5.64, Aachener Str. 220, 50931 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn Patryk Wojciechowsk, Morgensternstr. 3, 51109 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 18.05.2018
Im Auftrag  
Gez. Weingarten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Rolf Kötz+Janis Kötz

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-

 

 

 

 

gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 16.05.2018, 22.1078634.0005.3.21328703

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 220, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Rolf Kötz+Janis Kötz HS: Belchenweg 28, 78086 Brigachtal 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 16.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Faßbender 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung JD Intercargo GmbH vertreten durch 
den Geschäftsführer Herr Andon Hristov

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 16.05.18, 22.1091048.0010.9.21333000

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 321, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
JD Intercargo GmbH vertreten durch den Geschäftsführer Herr 
Andon Hristov HS: Burgstr. 106, 51103 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 16.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Deising 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Anurak Inderfurth

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 13.04.2018, 22.0094702.0028.2.21330303

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 216, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Anurak Inderfurth HS: Talweg 10, 50171 Kerpen 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 16.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Georg 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Marlena Wiechowska

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 16.05.2018, 22.0501649.0009.2.21332101

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 207, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Marlena Wiechowska HS: Eigelstein 45, 50668 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 16.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Becker 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Vasyl Apostolov

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 17.05.18, 22.0057560.0021.4.21323704

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 118, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Vasyl Apostolov HS: Gertrudisstr. 76, 50859 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 17.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Ruhnau 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Blue and Green Deutschland Ltd & Co KG

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 17.05.18, 22.1067330.0023.4.21323704 

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 118, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Deutschland Ltd & Co KG Blue and Green HS: Schaafenstr. 7, 
50676 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.
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Köln, den 17.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Ruhnau 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Asmali Konak GmbH

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 17.5.2018, 22.0734103.0060.2.3305

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 322, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Asmali Konak GmbH HS: Leinestr. 21, 12049 Berlin 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 17.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Schnitzler 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Markus Otte – HS: Longericher Str. 159, 
50739 Köln

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 14.05.18, 22.0040580.0040.2.21329602

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 220, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 14.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Lux 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Natalia Muchorowska, Joseph-
kirchstr. 15, 51103 Köln

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokuments, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 14.05.2018, 22.0537311.0016.2.21321906

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, die Oberbürgermeisterin, Kämmerei, Vollstreckung 
204/21, Zimmer 210, Laurenzplatz 1-3 , 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 14.05.2018
Im Auftrag
gez. Braun

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Milicent Arkoful, Engelsstr. 9, 
51103 Köln

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokuments, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 14.05.2018, 22.0919217.0009.4.21321906

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, die Oberbürgermeisterin, Kämmerei, Vollstreckung 
204/21, Zimmer 210, Laurenzplatz 1 -3 , 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 14.05.2018
Im Auftrag
gez. Braun



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 23. Mai 2018	 Nummer 19	 Seite 167

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Bernhard Heinrich Goldmann

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 16.05.2018, 22.0340299.0085.1.21331806

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 223, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Bernhard Heinrich Goldmann HS: Arnimstr. 93, 50825 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 16.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Wingen 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Edeltraud Maurer

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung und Zahlungsaufforderung, 15.05.2018, 
22.0131048.0025.1.21331905

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 208, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Edeltraud Maurer HS: Marksburgweg 3, 56321 Brey 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Jüttner 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Janeth Frosan Saqi

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung und Zahlungsaufforderung, 15.05.2018, 
22.0365684.0072.2.21331905

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 208, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Janeth Frosan Saqi HS: Hauptstr. 403, 51143 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Jüttner 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Van Nguyen

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 15.05.2018, 22.0778293.0007.9.21323803

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 217, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Van Nguyen HS: Golddistelanger 27, 80937 München 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.
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Köln, den 15.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Schubert 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Piotr Krzysztof Frejnik

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 07.05.2018, 22.1013540.0010.0.21323803

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 217, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Piotr Krzysztof Frejnik HS: Josef-Wirth-Str. 26, 51067 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Schubert 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Csaba Simo 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 15.05.2018, 22.0791849.0072.5.21323803

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 217, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Csaba Simo HS: Ringenstr. 12, 51067 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Schubert 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Egon Kaczmarczyk

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 15.05.2018, 22.0789812.0018.0.21331004

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 212, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Egon Kaczmarczyk HS: Artilleriestr. 68, 51147 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.05.2018 
Im Auftrag
Gez. Kißener 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Kockelkorn, Christa

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Festsetzungsbescheid, 16.05.2018, 32-321/10-KV239/17:

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, 32-321/10, Willy-Brandt-
Platz 3, 50679 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 23. Mai 2018	 Nummer 19	 Seite 169

Köln, den 16.05.2018
Im Auftrag  
Krause

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Erkan Ada

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 18.05.2018, 502/94-1 520 1 20 20 0925 7 + 20-0926 + 
20-0927

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 133, Kalker Haupt-
straße 247-273, 51103 Köln 
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Erkan Ada, Göteborgstr. 2, 50765 Köln 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnacheile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 18.05.2018
Im Auftrag 
Algu

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW- LZG NRW
Benachrichtigung Herr Vasile Gheorghita

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Leistungsversagung, Aktenzeichen 1503153530691

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 
 
Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
chung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
ahin nicht abgeholt worden ist.  

öln, den 18.05.2018
 Auftrag  

ez. Pauke

enachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
andeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
enachrichtigung Herr Zbigniew Grala

as nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
estellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
ach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

ezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
okumentes:
eistungsversagung, Aktenzeichen 1503153530644

ehörde, für die zugestellt wird:
tadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
enioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
ilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
ar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
as Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
en. 

as Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
ersäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
as Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
chung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
ahin nicht abgeholt worden ist.  

öln, den 18.05.2018
 Auftrag  

ez. Pauke

enachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
andeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
enachrichtigung Herr Ivelin Georgiev

as nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
estellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
ach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

ezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
okumentes:
eistungsversagung, Aktenzeichen 1503153530650

ehörde, für die zugestellt wird:
tadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
enioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
ilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
ar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
as Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
en. 

as Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
ersäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
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Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  
 
Köln, den 18.05.2018
Im Auftrag  
Gez. Pauke

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Girmay Gebremedhin

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs, Aktenzeichen 1503153530627

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 
 
Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  
 
Köln, den 15.05.2018
Im Auftrag  
Gez. Pauke

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Ivelin Georgiev

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs, Aktenzeichen 1503153530650

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe, ,Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1,51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 18.05.2018
Im Auftrag  
Gez. Pauke

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Mariya DIMITROVA

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs, Aktenzeichen 503/50/1475

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 
 
Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 18.05.2018
Im Auftrag  
gez. Bauer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Shitiliyan DOBREV 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs (Erinnerung), Aktenzeichen 503/53/0643

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln – Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kranken-
hilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 
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Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 18.05.2018
Im Auftrag  
gez. Bauer
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

28.05.2018
(Montag)

Gestaltungsbeirat
Rathaus Spanischer Bau, 
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119)
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

• Bauausschuss	
• Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	

Historisches Rathaus,
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.00 Uhr

29.05.2018
(Dienstag)

Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik
Stadthaus Deutz
Konferenzraum 16 F 43
14.00 Uhr bis 16.30 Uhr

• Betriebsausschuss Abfallwirtschafts-	  
betrieb der Stadt Köln

• Ausschuss für Umwelt und Grün	

Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
16.00 Uhr

Sportausschuss
Historisches Rathaus,
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
17.00 Uhr

28.05.2018
(Montag)

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales
Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Lindenthal
Bezirksrathaus Lindenthal
Großer Sitzungssaal (7. Etage), 
Aachener Straße 220, 50931 Köln
16.00 Uhr

30.05.2018
(Mittwoch)

Bezirksvertretung Nippes
Bezirksrathaus Nippes
Sitzungssaal, 
Neusser Straße 450, 50733 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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